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Sie haben die Möglichkeit vermutete oder bekannte Fehlverhalten in Form von Verstößen gegen Gesetze, behördli-

che sowie interne Vorschriften offen mit Namensnennung an die interne Meldestelle  

Name der Kontaktperson der Meldestelle: Susann Greger-Buck 
Tel: 043427155-59, meldestelle@gzl.de, zu übermitteln.  
 
Dies kann persönlich, per Brief oder E-Mail meldestelle@gzl.de mit diesem Meldevordruck erfolgen. 

Die Meldung kann Verstöße von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unseres Unternehmens die im Zusammenhang mit ihrer 

Tätigkeit begangen wurden beinhalten. 

Jedem Hinweis wird unter Beachtung der Vertraulichkeit nachgegangen. Die Identität der Hinweisgebenden sowie 

alle übermittelten Informationen werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vertraulich behandelt. Interne 

bzw. externe Hinweisgebende müssen keine Benachteiligungen oder Diskriminierung befürchten, wenn sie in gutem 

Glauben Vorkommnisse gemeldet haben. Für die von der Meldung betroffene Person gilt die Unschuldsvermutung, 

solange sie nicht wegen des Verstoßes verurteilt wurde.  

Näheres regelt die Verfahrensanweisung „VA Schutz und Unterstützung für Hinweisgeber“. 

 

Hinweisgeber 

 

              

Name: ggfs. E-Mail-Adresse 

 

Beschreiben Sie hier das Ereignis oder Ihre Beobachtung: 

      _________________________________________________________________________________________  

      _________________________________________________________________________________________  

      _________________________________________________________________________________________  

      _________________________________________________________________________________________  

      _________________________________________________________________________________________  

Wenn Ihnen Dokumente zur Verfügung stehen, die das Ereignis belegen, fügen Sie diese bitte als Anhang der Meldung 

bei. 

Auf welchen Anwendungsbereich trifft Ihr Hinweis am besten zu? 

 Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot [Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz] 

 Belästigung oder Mobbing 

 Verstoß gegen Arbeits- und Gesundheitsvorschriften 

 Verstoß gegen Datenschutzvorschriften 

 Verletzung der Verschwiegenheitspflicht sowie unzulässige Weitergabe vertraulicher Informationen 

 Verstoß gegen IT-Sicherheitsrichtlinien 

 Verstoß gegen Umweltvorschriften 

 Korruption oder Bestechung 

 Diebstahl, Unterschlagung oder Betrug 

 Illegale Zahlungen [Geldwäsche] 

 Verstoß gegen Wettbewerbs- und Kartellrecht 

 straf- oder bußgeldbewehrter Verstoß 

 sonstiges [ bitte näher beschreiben] 

        

mailto:meldestelle@gzl.de
mailto:meldestelle@gzl.de


Meldung 
nach dem Hinweisgeberschutzgesetz  

 

 

FB Meldung_HinSchG 2026-01-07.doc Rev. 01 Seite 2 von 2 

 

Ergänzende Angaben 

Um die Bearbeitung des Ereignisses zu erleichtern, beantworten Sie bitte noch die nachfolgenden Fragen. 

Wann hat sich der Vorfall ereignet? In welcher Beziehung stehen Sie zum Unternehmen? 

 aktuell, dauert an  im Beschäftigungsverhältnis 

 im letzten Monat  Kunde 

 im letzten Halbjahr  externe/r Mitarbeiter/in 

 im letzten Jahr  Lieferant 

 vor mehr als einem Jahr  Dienstleister 

 nicht bekannt  Geschäftspartner 

  sonstiges        

  keine Angabe 

 

Sind Führungskräfte betroffen? Haben Sie das Ereignis beobachtet oder haben Sie Beweise? 

 Ja  Ja 

 Nein  Nein 

 nicht bekannt  

 


